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1. EINLEITUNG 

Das PAP-Projekt wurde basierend auf dem rechtsgültigen PAG (Ref.: 58C/007/2019; vom Innenminister am 

24.08.2021 genehmigt) sowie der sich im Genehmigungsverfahren befindlichen punktuellen Änderung des 

PAG der Gemeinde Bous-Waldbredimus (Saisine: 04.07.2025) erstellt. 

 

Der PAP wird gemäß der Großherzoglichen Verordnung vom 8. März 2017 zur Ausführung des geänderten 

Gesetzes von 2004 über die kommunale Planung und die städtebauliche Entwicklung erstellt. 

 

Die Planung wurde von CO3 S.à r.l. in Abstimmung mit der Gemeinde sowie den Ingenieurbüros BEST G.O. 

S.à r.l. (Vermessung), TR-Engineering S.à r.l. (Konzept für Regenwasser- und Schmutzwasserentsorgung, 

Überprüfung der Straßentrassen) und MAP S.à r.l. (topografische Aufnahme) ausgeführt. 
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2. BESCHREIBUNG UND ZIELE DES RECHTSKRÄFTIGEN PAG (ART. 2.1 RGD ; ART .2.2 RGD) 

Da sich eine punktuelle Änderung des PAG in Ausarbeitung befindet, muss das vorliegende PAP-Projekt 

sowohl die Vorgaben des PAG en vigueur als auch jene der punktuellen Änderungen berücksichtigen (siehe 

Kapitel 1). 

Das Plangebiet ist in einer „Zone d’habitation 1“ gelegen, welche durch eine „Zone soumise à un PAP NQ“ 

überlagert ist.  

Le mode d'utilisation du sol est défini comme suit : 

Zone d’habitation 1 (HAB-1) : 

- Mindestens 90% der Bruttogeschossfläche muss dem Wohnen dienen 

- 100% der Wohneinheiten müssen in Form von Einfamilienhäusern hergestellt werden 

„Servitude urbanisation – Tampon“ 

Die Servitude dient der besseren landschaftlichen Einbindung von (künftigen) Siedlungsgebieten und dem 

Schutz der Grünzone sowie biodiversitätsrelevanter Bereiche. Sie kann zudem als biologischer 

Verbindungskorridor zwischen geschützten Biotopen dienen. 

Mindestens 60 % der von der Dienstbarkeit betroffenen Fläche müssen ökologisch gestaltet werden: 

- Verwendung einheimischer, standortgerechter Gehölzarten 

- Gestaltung möglich durch Einzelbäume/-sträucher, Gruppen, Reihen, Hecken oder Gebüsch 

- Nicht-gehölzartige Unterbrechungen dürfen maximal 12 m betragen (Stamm zu Stamm) 

 

    

Abb.1: Gegenüberstellung eines Auszugs aus der „partie graphique“ des rechtskräftigen PAG (links) und der in Genehmigungsprozedur 
befindlichen punktuellen Änderung des PAG (rechts), Quelle: Gemeindeverwaltung Bous-Waldbredimus, 2025.  

Das PAP-Projekt wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen beider maßgeblichen Planstände, dem 
rechtskräftigen Plan sowie der punktuellen Änderung, ausgearbeitet. Im Folgenden werden die relevanten 
Auszüge aus der „partie écrite“ der punktuellen Änderung des PAG vorgestellt.  

Die in diesem Zusammenhang vorgenommenen Anpassungen sind im Dokument entsprechend kenntlich 
gemacht, wobei Ergänzungen als „rote Textabschnitte“ und Streichungen in durchgestrichener Form dargestellt 
werden. 

 

 



4  RAPPORT JUSTIFICATIF – PAP „ROUTSTECK – PHASE II“ WALDBREDIMUS 

2420_Vol1_12/2025 CO3 s.à r.l. 

 
 

 

 



RAPPORT JUSTIFICATIF – PAP „ROUTSTECK – PHASE II“ WALDBREDIMUS 5 

CO3 s.à r.l. 2420_Vol1_12/2025 

 

 

  

 



6  RAPPORT JUSTIFICATIF – PAP „ROUTSTECK – PHASE II“ WALDBREDIMUS 

2420_Vol1_12/2025 CO3 s.à r.l. 

  

 



RAPPORT JUSTIFICATIF – PAP „ROUTSTECK – PHASE II“ WALDBREDIMUS 7 

CO3 s.à r.l. 2420_Vol1_12/2025 

 

  

 



8  RAPPORT JUSTIFICATIF – PAP „ROUTSTECK – PHASE II“ WALDBREDIMUS 

2420_Vol1_12/2025 CO3 s.à r.l. 

  

 



RAPPORT JUSTIFICATIF – PAP „ROUTSTECK – PHASE II“ WALDBREDIMUS 9 

CO3 s.à r.l. 2420_Vol1_12/2025 

 



10  RAPPORT JUSTIFICATIF – PAP „ROUTSTECK – PHASE II“ WALDBREDIMUS 

2420_Vol1_12/2025 CO3 s.à r.l. 

 



RAPPORT JUSTIFICATIF – PAP „ROUTSTECK – PHASE II“ WALDBREDIMUS 11 

CO3 s.à r.l. 2420_Vol1_12/2025 

 

 

 

 

 



12  RAPPORT JUSTIFICATIF – PAP „ROUTSTECK – PHASE II“ WALDBREDIMUS 

2420_Vol1_12/2025 CO3 s.à r.l. 

 

Abb.2: Auszug aus der „partie écrite“ der punktuellen Änderung des PAG, Quelle: Gemeindeverwaltung Bous-Waldbredimus, 2025.  
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Die im rechtskräftigen PAG definierten Koeffizienten für das Schéma Directeur „W09 – Rothstueck – Phase 2“ 

bleiben durch die in Prozedur befindliche punktuelle Änderung unberührt: 

W09-Rothstueck-phase 2 

COS 0,30 CUS 
0,50 

0 

CSS 0,40 DL 
14 

0 

La conformité du PAP aux prescriptions du PAG est démontrée dans le « Tableau récapitulatif » suivant : 

 

Abb.3: Tableau Récapitulatif du PAP « Routsteck – Phase 2 » 
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Schéma Directeur  

Im Schéma Directeur „W09 – Rothstueck – Phase 2“ werden folgende Ziele für die Entwicklung des Gebiets 

definiert: 

• Landschaftliche Integration sicherstellen, inklusive Anpassung an Topographie und Erhalt der 

bestehenden Grünstrukturen; 

• Mindestens eine grüne Durchwegung („coulée verte“) erhalten bzw. anlegen, um das ökologische 

Netzwerk zu sichern; 

• Landschaftliche Pufferzone im Westen schaffen und natürliche Strukturen berücksichtigen; 

• Bebauung an die Hanglage anpassen und Erdbewegungen minimieren; 

• Niedrigere Dichte im höher gelegenen Bereich der Phase 2 vorsehen; 

• Nutzungsmix aus Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern zur Förderung sozialer Vielfalt; 

• Interne Erschließung als „Espace de rencontre“ (Shared Space) gestalten; 

• Aktive Mobilität durch Anlage neuer Fußwege fördern; 

• Erhalt oder Kompensation geschützten Obstbäume; 

• Harmonische Einbindung in die bestehende Bebauung nördlich sicherstellen; Gebäudevolumen und 

-höhen anpassen. 

 

 
Abb.4: Grafischer Teil des Schéma Directeur „Rothstueck W09 – Phase 2“, Quelle: www.geoportail.lu, 2025.  

Das PAP-Projekt respektiert die Vorgaben des Schéma Directeur „W09 – Rothstueck - Phase 2“ (siehe      

Kapitel 3).    

http://www.geoportail.lu/
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3. BESCHREIBUNG DES STÄDTEBAULICHEN KONZEPTS (ART. 2.3 RGD) 

Das Plangebiet befindet sich zwischen der Staatstraße (C.R. 148) im Süden und der straßenraumbegleitenden 

Wohnbebauung entlang der „Rue du Kiem“ im Norden. Westlich wird es durch einen Feldweg begrenzt. 

Östlich grenzen Privatgärten sowie der Friedhof von Waldbredimus an.  

Die nächste Bushaltestelle befindet sich in ca. 50m Entfernung an der Staatstraße C.R. 148, neben dem 

angrenzenden Friedhof. Sie wird angefahren von den RGTR-Linien 411 und 424. Im Ortszentrum an der „Rue 

Principale“ (ca. 350m Entfernung) wird zudem die Linie 431 bedient. 

In der Ortschaft Waldbredimus gibt es zum gegenwärtigen Zeitpunkt mit Ausnahme des Gemeindezentrums 

„Jos Rennel“ keine öffentlichen Einrichtungen.  

 
Abb.5: Lage des Plangebietes innerhalb der Ortschaft Waldbredimus (o.M.), Quelle: www.geoportal.lu, 2025. 

PAP 
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Plangebiet 

 
Abb.6: Auszug Katasterplan mit Abgrenzung Plangebiet (rot) (o.M.); Quelle: www.geoportal.lu, 2025. 

Das Plangebiet liegt in der Sektion A der Ortschaft Waldbredimus und betrifft die folgenden Parzellen: 

- 451/4376 - 458 

- 451/4367 - 469/5062 

- 454/293 - 472/2 

- 457/1524 - 472 

- 457/1525 - 478 

- 457/1526  

 

Das Büro „BEST-TOPO S.à r.l.“ hat einen „Plan de Surface PAP“ erstellt (siehe Anhang). Die Mandate zur 

Erstellung des PAP-Projekts sind dem Anhang beigefügt.  

Das Plangebiet hat eine Gesamtfläche von ca. 1,73ha. 
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Städtebauliches Konzept / Konzeptentwicklung 

Das vorliegende PAP-Projekt betrifft nur den nördlichen Teilbereich (SD W09 - Phase 2), der im PAG 

ausgewiesenen „Zone soumise à PAP NQ“. Die Potenzialflächen im Süden, Teil des SD W09-Phase 1 wurden 

bereits durch genehmigte PAP-Projekte („Routsteck Phase 1“ und „Routsteck Phase 1b“) überplant.  

  
Abb.7: Darstellung der „partie graphique“ des PAP „Routsteck – Phase 1“ (links) und „Routsteck Phase 1b“ (rechts), Quelle: CO3, 2025. 

Die Phase 1 wird derzeit bereits erschlossen, wie auf dem nachfolgenden Luftbild zu sehen ist.  

    
Abb.8: Darstellung der Erschließungsarbeiten des PAP „Routsteck – Phase 1“ (links) mit Darstellung der Erschließungstrasse Phase 1 

(rechts), www.geoportail.lu, 2025. 

Um eine rationale und den Zielen der Nachhaltigkeit entsprechende Erschließung der kompletten „Zone 

soumise à PAP NQ“ gewährleisten zu können, wurde bereits in Phase 1a ein einheitliches Konzept erarbeitet 

und stetig fortgeschrieben, welches die phasenweise Realisierung der Baulandpotenzialfläche aufzeigt.    
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Abb.9: Städtebaulicher Entwurf (o.M.), Quelle: CO3, 2025.  

Das PAP-Projekt bildet den Abschluss der Erschließung der Baulandpotenzialfläche Schéma Directeur „W09 

Phase 1 und 2“. Für die beiden südlichen Teilbereiche liegen bereits genehmigte und rechtskräftige PAP vor 

(siehe Abb.6), deren Gestaltungsprinzipien und räumliche Leitlinien in der vorliegenden Phase 2 konsequent 

weitergeführt werden. 

Die Erschließungsstraße, welche an die bereits realisierte Straßentrasse der Phase 1 im Osten anschließt, wird 

in Richtung Westen fortgeführt und orientiert sich dabei möglichst eng am natürlichen Geländeverlauf, um 

eine optimale topografische Integration zu gewährleisten. Während ein großer Abschnitt der Ost-West-Achse 

nahezu ohne nennenswerte Höhenunterschiede realisiert werden kann, weist der westliche Straßenabschnitt 

ein Gefälle von ca. 6-7 %, der östliche Anschlussbereich ein Gefälle von ca. 12 % auf (Fortführung der 

Steigung der Straße aus Phase 1). Entlang dieser Straßentrasse werden die Bauvolumen gereiht. Eine 

Platzfläche im Nordwesten dient als Wendefläche für PKW und u.a. Müllfahrzeug.  

Die Straße soll als Wohnstraße (20er-Zone) ausgebildet werden und einen „Notanschluss“ an den westlich 

entlang der Plangebietsgrenze verlaufenden Feldweg vorsehen. Zudem ist eine Stichstraße zur Erschließung 

des östlichen Plangebetsabschnitts vorgesehen.  

Eine innerhalb des öffentlichen Grünzugs verlaufende Fußwegtrasse schließt im Osten an den bestehenden 

Feldweg an und stärkt das lokale Fußwegenetz. 

Der PAP sieht darüber hinaus bei insgesamt 24 Wohneinheiten die Herstellung von acht öffentlichen 

Stellplätzen vor.  

→ Rationales, multifunktional nutzbares Erschließungssystem, das die Topografie berücksichtigt 

Die in den bereits genehmigten PAP (Phase 1 a und 1b) vorgesehenen Eingrünungsmaßnahmen entlang deren 

nördlicher Gebietsgrenze werden in Phase 2 kontinuierlich fortgeführt und räumlich erweitert. Im Südwesten 

entsteht ein öffentlicher Grünzug mit Fußwegtrasse, der die in Phase 1a und 1b definierte Leitstruktur für 

Fledermäuse aufnimmt und weiterführt. Entlang der südöstlichen Plangebietsgrenze des PAP-Projekts wird die 

Durchgängigkeit der Grünachse nach Osten mittels einer Dienstbarkeit („Servitude“) auf den privaten 
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Grundstücken der Lose 15 und 16 mit identischen Vorgaben garantiert. Die das Plangebiet in Ost-West-

Ausrichtung durchziehende Grünachse knüpft an die im Westen des Plangebiets bestehenden 

Heckenstrukturen (CEF-Maßnahmen im Rahmen von Phase 1) an (siehe Abb. 13) und führt diese bis zu den 

östlich an das Plangebiet angrenzenden innerörtlichen Freiflächen (Privatgärten) fort.  

Der öffentliche Grünzug übernimmt durch seine multifunktionale Ausrichtung (Fußweg, technische und 

ökologische Funktionen) einen wesentlichen Beitrag zur Lebensqualität innerhalb des Quartiers sowie zu 

dessen Integration in das Landschaftsbild. 

Das in Phase 1 angelegte Retentionsbecken wurde ausreichend dimensioniert, sodass das anfallende 

Regenwasser aus Phase 2 ebenfalls dort aufgenommen und bewirtschaftet werden kann. 

Die im PAG definierter Servitude „urbanisation – tampon“ wurde in den grafischen Teil übertagen und die 

Definition der zulässigen Nutzungen konform zum PAG spezifiziert.  

➔ Steigerung der Lebensqualität innerhalb des Wohnquartiers bei gleichzeitiger Erweiterung der zentral 

verlaufenden öffentlichen Grünachse mit Ost-West-Ausrichtung (u.a. Leitstruktur Fledermäuse) 

Bebauungsstruktur  

Das PAP-Projekt entspricht den Vorgaben des Schéma Directeur und sieht die ausschließliche Errichtung von 

Wohngebäuden in Form von Einfamilienhäusern vor. Durch die Mischung aus freistehenden Häusern, über 

Garagen aneinander angebaute Einheiten, Doppelhäusern sowie Reihenhäusern wird ein vielfältiges Angebot 

geschaffen, das den unterschiedlichen Nutzerprofilen Rechnung trägt. Zudem wurden die Bauvolumen an die 

ortstypische Volumensprache angepasst, indem sie eine längsorientierte statt einer kompakten, quadratischen 

Gebäudeform aufweisen. Dies wird durch verschiedene gestalterische Maßnahmen erreicht, unter anderem 

untergeordnete Anbauten sowie die Ausrichtung der Firstlinien entlang der Gebäudelängsseiten. 

Städtebaulich ist zwischen den nördlich und südlich der Erschließungsstraße gelegenen Bauvolumina zu 

differenzieren. Im nördlichen Bereich werden die Gebäude überwiegend mit einem Gartengeschoss 

ausgebildet, das einen direkten Zugang zum Außenraum über das erste Obergeschoss ermöglicht. Im 

südlichen Bereich erfolgt der Gartenanschluss hingegen über das Untergeschoss, wodurch der natürlichen 

Hanglage Rechnung getragen wird.  

Zur Einfügung in das Landschafts- und Ortsbild wurde die Gebäudehöhe der südlichen Baukörper gegenüber 

jenen im Norden bewusst reduziert, um überhöhte rückwärtige Fassaden zu vermeiden und eine harmonische 

Staffelung im Gelände zu erreichen. Die eingeschossigen Anbauten sind klar vom Hauptvolumen abgesetzt, 

wodurch sie die Fassaden gliedern, den Maßstab reduzieren und zu einem ausgewogenen, kleinteilig 

wahrnehmbaren Erscheinungsbild beitragen. 

Der öffentliche Grünzug, der die Phasen 1 und 1b von der Phase 2 separiert, trägt zudem einen wesentlichen 

Beitrag beide er Integration des Plangebiets in das Landschaftsbild.  

➔ Vielfältige Wohntypologien mit ortstypischer Formensprache unter Berücksichtigung das 

städtebauliche sowie landschaftliche Umfeld 
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4. VERANSCHAULICHUNG DES PAP PROJEKTS (ART. 2.4 RGD) 

4.1 INTEGRATION DES PROJEKTS UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER GEBÄUDESTELLUNG UND DES 

BAUVOLUMENS (AXONOMETRIE) 

Nördlich des Plangebiets („Rue du Kiem“) ist das städtebauliche Umfeld geprägt durch freistehende 

Einfamilienhäuser mit Satteldächern (trauf- und giebelständig). Die Geschossigkeit der Bestandsbebauung 

variiert in Abhängigkeit von der topografischen Lage zwischen einem und zwei Vollgeschossen mit 

ausgebautem Dachgeschoss.  

Westlich des Plangebiets im Altortbereich dominiert ebenfalls Wohnbebauung jedoch in geschlossener 

Bauweise. Vorherrschende Dachform sind ebenfalls Satteldächer, die jedoch zumeist traufständig ausgerichtet 

sind.  

               

 

                     
Abb.10: Städtebauliches Umfeld (o.M.); Quelle: CO3/www.geoportail.lu, 2025.  
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Planung und Auswirkungen 

 

Abb.11: Lageplan PAP (o.M., genordet). Quelle: CO3, 2025.   

 

Abb.12: Axonometrie – Blickrichtung Westen (o.M.); Quelle: CO3, 2025.  
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Abb.13: Axonometrie – Blickrichtung Nordosten (o.M.); Quelle: CO3, 2025.  

 

Art der baulichen Nutzung  

Der PAP sieht die Errichtung von 24 Einfamilienhäusern vor. Es entstehen demnach insgesamt 24 neue 

Wohneinheiten, was einer Wohndichte von 13,9 WE/ha entspricht. Die Errichtung von Einliegerwohnungen 

(„logements integrés“) ist ebenfalls zugelassen. Die Reihenhäuser auf den Losen 6-9 werden zur Herstellung 

von bezahlbarem Wohnraum bereitgestellt  

Maß der baulichen Nutzung  

1. Surface construite brute 

Der PAP hält die Vorgaben des PAG ein (siehe Abb.3: „Tableau récapitulatif“). 

2. Anzahl der Vollgeschosse 

Wohngebäude 

Die südlich der Erschließungsstraße gelegenen Einfamilienhäuser können mit maximal drei 

Vollgeschossen sowie einem Dachgeschoss errichtet werden. Aufgrund der Hanglage wird das 

Gartengeschoss (Untergeschoss) bei den meisten Gebäuden als Vollgeschoss gewertet. Seitlich versetzte, 

eingeschossige Anbauten an die rückwärtige Fassade, die mit einem Abstand von min. 1,00m zur 

Giebelseite positioniert werden, dienen der optischen Gliederung und Maßstabsreduktion zum Offenland 

hin. Garagen in direkter Hanglage können zudem mit einem Untergeschoss hergestellt werden. Dieses 

Untergeschoss kann als Lagerraum, im Sinne eines Gartenhauses, verwendet werden.  

Die nördlich der Erschließungsstraße situierten Einfamilienhäuser sind auf zwei Vollgeschosse und ein 

Dachgeschoss begrenzt. Die Erdgeschosse werden teilweise als Kellergeschosse angerechnet, da sie zu 

mehr als der Hälfte ihres Volumens unterhalb des natürlichen Geländeniveaus liegen. Die 

Erdgeschossbereiche können durch unterirdische Anbauten erweitert werden (1S). In einzelnen Fällen ist 

im rückwärtigen Bereich auch ein zweigeschossiger Anbau (1S + I) möglich. Entsprechend müssen unter 

anderem der Technikraum, die PKW-Stellplätze sowie die Erschließungsflächen in den Kellergeschossen 

nicht in die Bruttogeschossfläche eingerechnet werden und die SCB dieser Bauvolumen kann geringfügig 

reduziert werden.  

Die Baufenster der Lose 1 bis 3 wurden bewusst großzügig dimensioniert, um bei der Gebäudeplanung 

einen hohen gestalterischen Spielraum zu gewährleisten. Es ist zulässig, dass bis zu einem Drittel des 

Bauvolumens in Form eines zweigeschossigen Anbaus mit Flachdach realisiert werden können.  

3. Dachform/Dachneigung 
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Wohngebäude 

Die Einfamilienhäuser sollen mit Satteldächern hergestellt werden, die traufständig zum Straßenraum 

orientiert sind. Die Dachneigung soll unter Berücksichtigung des baulichen Umfelds zwischen 30° und 42° 

liegen. Die Firstausrichtung, welche der längeren Fassadenseite folgt, greift die ortstypischen länglichen 

Bauvolumen auf und stärkt damit die Einbindung der Neubauten in die vorhandene Siedlungsstruktur. 

Garagen 

Als zulässige Dachform für die Garagen wurden Flachdächer festgesetzt, welche nicht als Terrassen 

genutzt werden dürfen. Der PAP setzt eine maximal zulässige Höhe der Garagen an der Attika von 3,50m 

fest.  

Anbauten 

Die hangseitigen Bauvolumen können eingeschossig ausgeführt werden. Die hangaufwärts gelegenen 

Anbauten sind, entsprechend den Festsetzungen, auf ein Niveau (Verlängerung des 

Erdgeschosses/Kellergeschosses) bzw. maximal zwei Vollgeschosse begrenzt. Die hangabwärts gelegenen 

Anbauten können mit maximal einem Geschoss hergestellt werden.  

Due Dachflächen der Anbauten sind als Terrassen nutzbar. 

4. Stellplätze 

Der PAP setzt fest, dass je Wohneinheit mindestens zwei Stellplätze und je Einliegerwohnung ein 

zusätzlicher Stellplatz vorgesehen werden müssen.  

Im öffentlichen Raum werden insgesamt 8 Stellplätze hergestellt. Bezogen auf 24 Wohneinheiten 

entspricht dies 3 öffentlichen Stellplätzen je Wohneinheit und erfüllt damit die Vorgaben der punktuellen 

Änderung des PAG. 

5. Geländemodellierung 

Mit Ausnahme der entlang der rückwärtigen Grundstücksgrenze der Lose 21–24 zulässigen Stützmauern 

mit einer Höhe von bis zu 2,00 m, dürfen alle weiteren Stützmauern im Plangebiet maximal 1,50 m hoch 

ausgeführt werden. Es sind höchstens zwei unmittelbar hintereinander angeordnete Stützmauern zulässig, 

wobei zwischen ihnen ein Mindestabstand von 1,00 m einzuhalten ist. 



RAPPORT JUSTIFICATIF – PAP „ROUTSTECK – PHASE II“ WALDBREDIMUS 25 

CO3 s.à r.l. 2420_Vol1_12/2025 

6. Technische Infrastruktur  

Im Plangebiet wird ein Trennsystem hergestellt, welches an das Trennsystem der Phasen 1 und 1b 

anschließt.  

Regenwasser 

Das Regenwasser wird mittels einer Kombination aus unterirdischer (Kanäle) sowie oberirdischer (u.a. 

Rigolen) Ableitung dem Retentionsbecken von Phase I zugeführt. Dieses wurde bereits ausreichend 

dimensioniert, um das Regenwasser der drei Phasen aufnehmen zu können.  

Schmutzwasser 

Der herzustellende Schmutzwasserkanal des Plangebiets wird im Südosten an den bereits bestehenden 

Schmutzwasserkanal der Phase 1 angeschlossen.  

 

Abb.14: Auszug Entwässerungskonzept; Quelle: TR-Engineering, 2025.   
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4.2 GESTALTUNG DES ÖFFENTLICHEN RAUMS / GESTALTUNG DER ÖFFENTLICHEN GRÜNFLÄCHEN 

Das Plangebiet schließt an die bereits hergestellte Erschließungsstraße der Phase 1 an. Die Erschließungsstraße 

wird, entsprechend den Prinzipien der Phasen 1 und 1b, als Wohnstraße (20er-Zone) ohne separates Trottoir 

ausgebildet. Im Westen endet sie in einem Wendehammer, der das Wenden von PKW und auch von größeren 

Fahrzeugen, wie etwa Müllfahrzeugen, ermöglicht. Vom Wendehammer führt nach Westen ein 

Notfallanschluss mit reduziertem Querschnitt auf den entlang der westlichen Plangebietsgrenze verlaufenden 

Feldweg. 

Eine von der Haupterschließungsstraße abzweigende Stichstraße erschließt den östlichen Abschnitt des 

Plangebietes. Innerhalb des geplanten, öffentlichen Grünzugs wird ein Fußweg geführt, welcher an den 

Feldweg östlich des PAP anschließt. 

Entlang der südlichen Plangebietsgrenze verläuft ein öffentlicher Grünzug, der die in Phase 1 definierten 

Gestaltungsvorgaben zur Ausbildung einer linearen Grünstruktur (u.a. Fledermausleitlinie) aufgreift und 

weiterführt, indem er die bereits in Phase 1 auf Privatgrundstücken herzustellenden Grünstrukturen erweitert. 

Zur Sicherung einer durchgehenden Ost-West-Verbindung wird diese Leitstruktur auf den privaten 

Grundstücken der Lose 15 und 16, angrenzend an Phase 1b, mittels derselben Dienstbarkeit („Servitude“) 

gesichert.  

 

4.3 GESTALTUNG DER PRIVATEN GRÜNFLÄCHEN 

Innerhalb der privaten Grünflächen ist unter anderem die Herstellung von Fußwegen, Terrassen und 

Gartenhäusern zulässig. Die Grundstücke können durch Hecken und Zäune eingefriedet werden.  

 

4.4 STÄDTEBAULICHER UND NATURRÄUMLICHER KONTEXT 

Die Integration des PAP in den städtebaulichen Kontext ist gewährleistet (siehe Kap.3).  

Die Plangebietsfläche präsentiert sich als überwiegend offene Grünland- bzw. Extensivwiesenstruktur, die 

funktional an die rückwärtigen Garten- und Grünbereiche der bestehenden Wohnbebauung im Norden 

anbindet. Mit Ausnahme eines kleineren Obstgehölzbestands im Osten (ca. vier niedrigstämmige Obstbäume) 

sowie eines im Westen liegenden, teilverbuschten Bereichs mit einzelnen Baumstrukturen wird die Fläche 

derzeit landwirtschaftlich genutzt.  

 
Abb.15: Luftbild mit Abgrenzung des Plangebiets (schwarze Linie), www.geoportail.lu, 2025.  

http://www.geoportail.lu/
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Im Zuge des PAP „Phase 1“ wurden durch das Büro „Oekobureau“ bereits die Beeinträchtigungen von 

Biotopen und Habitaten fachgutachterlich ermittelt und spezifische ökologische Ausgleichs- bzw. CEF-

Maßnahmen definiert. Diese Maßnahmen, die bereits umgesetzt wurden und sich in der Phase des Monitoring 

befinden, leisten auch einen Beitrag zur Kompensation der im Rahmen des aktuellen PAP-Vorhabens zu 

erwartenden Umweltauswirkungen.  

Parallel dazu erarbeitet „Oeko-Bureau“ derzeit die Biotop- und Habitatwertermittlung für die Phase 2.
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5. FICHE DE SYNTHESE  
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6. ANHANG 

 Plan de situation générale du cadastre (1/5000)  

 Extrait cadastral (1/1250) et listing des propriétés  

 Extrait du PAG. (partie graphique)  

 Extrait du PAG. (partie écrite) 

 Extrait du PAG, Schéma Directeur « W09 – Rothstueck » (partie graphique& partie écrite) 

 Certificat OAI  

 Autorisation d’établir un PAP NQ (Einverständniserklärung) 

 Plan de Surface PAP NQ  

 Plan de levé topographique (siehe CD) 

 Concept d‘assainissement (siehe CD) 

 Règlement Grand-Ducal du 08 mars 2017 ; Terminologie PAP „nouveau quartier“ et PAG  

 

 


